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116 amp den Oberhirten der Kıirche, die Bischöfe, Priester und
IKatholischen Kinrichtungen.

In dıiesem ideologischen K War INan darauf anSseWILESEN, auch ı Ausland
Bundesgenossen suchen. Ks War nötig, JENE großen geistigen Kräfte CWIN-
HNCH, velche dıe betont katholischen Staaten Kuropas Osterreich die italieni-
schen Kürsten un VOL em den Kırchenstaat befe  eten Das laizistisch Qr
dene Piemont schlofß VOT allem Bund mıT den Protestanten Großbritan-
1615S5 Die Zeıtlage WwWar aIur Uuns{ıg Vor KUrzem (1850) War unter ardına Wiıi-
SCINAaN dıe katholische Hierarchie Großbritannien aufgebaut worden un:
hatte ezeigt da{fs ‚„‚das römische Babel WEeITt davon entfernt War Alters-
schwäche sterben Dieses Kreignis hatte die protestantischen Kreise aufs tiefste
erregt un ZUC egenaktıon herausgefordert IDa schien Cc5 wirksamsten,. das
antıpäpstliche und antiklerikale Piemont kräftig unterstutzen, damıt dem
Kirchenstaat und der Kirche den araus machte. Botschaften, Gesandtschaften,
Besuche großer Persönlichkeiten aus protestantischen Organisationen und eINI1LUN15-
reicher Parlamentsmitglieder versicherten die piemontesischen Staatsmänner ihrer
politischen (und wirtschaftlichen) Hilfe

Nur aut diesem Hintergrund versteht INall, as hisorgimento italiano
unversönlichen Gegensatz ZU. katholischen HRom geriel
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„Bekenntnis und „Konfession „„BEKENNTNIS LS DEKENNTNISAKT
UND BEKENNTNISINHALT

Der Begriff „Bekenntnis blickt auf 1DN€
In der Schrift hat das Wort „Beange und wechselreiche Bedeutungs-

geschichte zurück eıt der Kntstehung kenntnis (griechisch „homologia‘, la-
der „Konfessionen ST der teinisch „„CoOnfess10 dreifachen
wichtigsten Begriffe der NEUCTEN Kır- Bedeutungsinhalt Es IST obpreıs (0t-
chengeschichte geworden ohne daß Han tes un SC1IHNES Heilswerkes 11 25
sıch Re henschaft über SC Phil?2 D IST Bekenntnis des Glau-
wahren Sinngehalt gegeben hätte Man bens der Nachfolge Christi (Jo 22
erwendet gemeinhin das 08 „Kon- 19 42), Sakrament (1 11m 6 1°2);

fession als Bezeichnung auDbens- Kesthalten der rechten Te (1 J0
gemeinschaft und als Synonym für das AT 15 J0 und Zeugni1s des Le-
(03% „Kıirche‘‘ Aber diese Verwendung bens VOL den Mächten der Welt

3077 Offhb 11 09 un ıST Be-1ST keineswegs problemlos Sie wirft 5C-
wiıicht SC Fragen auf auf die hinzuweisen kenntnis der Sıiunden VOL Gott un: VOL

der Kırche (1 J0 Jak 16) Von diıe-nıcht nutzlos SC mag*
SC dreifachen Sinngehalt hlieb dıe Be-

Zur Geschichte des Bekenntnisbegriifs
vgl U, M Congar, Notes sSu les Die Kırche der Welt hrsg Vo
mots Kleinei.dum und Kuß Salzburg 719537
uUuN10OIl

GConfession‘, ‚.Egliıse ei (Am -
DETZZDUO Dann uch Lexikon für Theo-Irenıkon (1950) D DG

Lang, Der ınn des Bekenntnisses, logie und Kırche"'211 142—1406
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deutung ‚;Lébbfeis“ auf d'erll griechisch- dieser békenhen&e Claube Tod des
lateinischen Sprachraum beschränkt Die Martyrers. Das Martyrıum ıst cdas Be-
romanischen un die germanischen Spra- kenntnis schlechthin, weil sıch hier das
chen kennen das Wort VO  -} Anfang Bekenntniswort In der Bekenntnistat
NUur als Glaubensbekenntnis un qlg Sun- vollendet un 1Mm Opfer aller irdıschen

Werte erst seinen Ernst un: seine Radı-denbekenntnis. Der moderne Begrift
„Konfession” hat seinen rsprung 1m kalıtät offenbart

In all diesen Fällen bezeichriet dasBegriff „Glaubensbekenntnis“‘ und mu{1ßs
VOoO  — essen Bedeutungsgeschichte her Wort „Bekenntnis“‘ immer den Bekennt-
verstanden werden. nısakt, nıcht den Bekenntnisinhalit. Ks

Im Bekenntnis Ges aubens entschei- wurde auch In den ersten Jahrhunderten
det sich der Mensch VOL der Offentlich- fast ausschließlich iın diesem Sıinn SC
keıt der Kırche (im Sakrament) un der raucht Eın „Bekenntnis“‘ ist C5S, WeCNnNn
Welt (Im christlichen enun 1m Mar- der Martyrer auf dıe entscheidende rage
tyrıum) für Jesus Christus als den eIN- des Richters das „JIch bın ein Christ“
zigen Herrn se1INESs Lebens ])heses Be- antwortet 5 oder wWenn der Katechumene,
kenntniıs ist nıcht nachträgliches und- W1e uns Augustinus über Vietorinus
tun einer religiösen Überzeugung, 10306 berichtet, VOT der versammelten (SP
dern ist selbst ein notwendıiges Element meinde seinen Glauben „bekennt‘‘ *. Die
des Glaubens. Inneres un Außeres, Worte, dıe hier der Täufling gebraucht
Glaube des erzens un: Bekenntnis des S1E haben sıch schon früh In feste Wor-
Mundes ehören unl!ösbar HMINEN un meln verdichtet, aus denen ann das
edingen sich gegenseıt1g. Der Glaube, „Apostolische Glaubensbekenntnis“ ent-
der nıcht 1m Bekenntnis selinen USadruc stand nannte [Nan melist „Symbolum  ö3  9
findet, hat seine wahre Gestalt noch nıicht ber ‚„Bekenntnis“‘.
nıcht erreıicht. Deswegen ist das Bekennt- och schon 1im Jahrhundert wurde
nN1IS entscheidend für das ewige eil der Begriff ‚„‚Bekenntnis-Confessio“‘ auch
(hKöm 1  9 9; 10,321.) für dıe Bekenntnisformel verwandt. Die-

Das grundlegende Bekenntnis des SCMH Wortgebrauch finden WIT recht häu-
Glaubens geschieht In der au Hıer, L1g bei Augustinus un nach iıhm durch-

dıe Kirche den laubenden ın ihre WCS in der mittelalterlichen Yheologie.
heilige Gemeinschaft aufnımmt un ıhm Auch Wort „Apostolisches Glau-
dadurch Anteil a en Gnaden des golt- bensbekenntnis‘‘ gehört in diese edeu-
lichen L,ebens schenkt, legt der Täufling un  pe ‚„‚Bekenntnis“‘ ist 1U nıcht
das Bekenntnis des Glaubens, diıe ‚, PLO+- mehr NUur das Handeln des Christen, der
fessio Lide1“®‘ ab, dıe der Taufe den Na- seinen Glauben kundtut Es ist auch die

in Sätzen formulierte Norm des Glau-INnen „Sacramentum Tide1””, ‚ Sakrament
des Glaubens‘‘ egeben hat Im 4a9 der bens, der nhalt der göttlichen Offen-
Kıindertaufe vertreten die Laten dıie barung, WIe iıh nicht mehr der einzelne,
Steile des Täuflings un sprechen sSe1- sondern dıie Kirche als die lrägerin des
Ner Statt die Worte des Bekenntnisses. DasOffenbarungswortes „Bekennt‘””.
Aber auch hıer mMu dann der Getaufte „Bekenntnis“‘ des einzelnen diesem

Bekenntnis seihst nachvollziehen un formulierten ‚„„‚Bekenntnis““ der Kirche
In dıe bewußte Kntscheidung SeINES Lie- ist ein wesentliches CN auc. nıcht
bens aufnehmen. I )as en des Chri- das einzıge Zeichen der Zugehörigkeit
Stien in den Worten un YTaten der Nach- ZUFr Kıirche Wer sich inm wıdersetzt
Lolge Christi ist überhaupt 19808  7ar ine Ent- oder ihm Widersprechendes bekennt,

annn nicht mehr in vollem Sınn 1€!Taltung dessen, wWwas iın der Taufe grund-
gelegt wurde und räg er als (Jan- der Kıirche SeiIN un:! wird deswegen VOL
765 den harakter eines Bekenntnisses. iıhr als „Häretiker“‘ bezeichnet.
Seyine vollkommenste Gestalt erreıicht

Zum ersten Mal Martyrium des
Polycarp (}  E}T’homas Augustinus, Contfessiones Ö, ZnJUN, S5S.{h 1il a. 1e
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DE WANDEL DE  > HEFORMATIONSZEIT der altenKirche 1ne NeEUC Gemeinschaft
gegenüber, die sichauf 6e1iIN anderes, der

Diese zweifache Bedeutung des Be- kirchlichen Lehre ı wichtigen Punkten
griffs spielt der Reformation des widersprechendes Bekenntnis beruft.

Jahrhundert 1N€ wichtige Rolle. Als Bislang Wäar durch das geltende (auf dem
Luther Jahr 1521 auf dem ormser sogenannten „Edictum heodoasianum
Reichstag Vor Kaiser un Reich für das VOo. D Febr. 3830 ubende Reichsrecht
Recht SECINET Gewissensentscheidung C111- das Nizäno-Konstantinopolitanische Be-
trat un als die Iutherischen Stände kenntnis vorgeschrieben. Wer dieses Be-

kenntnis nıcht annahm oder nichtJahr 1530 auf dem Reichstag VOoO  - Augs-
burg die Sätze ihres aubens öffentlich dem Inn verstand WIEC dıe katholi-
verlasen da War dies ec1N Bekennen sche Kıirche verstanden en wollte
alten Inn des öffentlichen Einstehens verfiel gleichzeitig den Strafgesetzen des
für dıe Wahrheit der EISCNCH Überzeu- Reiches Die Zugehörigkeit Zu Aeichs-
SUuNs Freilich ıst dieses Bekennen schon erband War notwendig verbunden mıt
der Vorbote eıt Ks zeugt der Zugehörigkeit ZUC katholischen Kir-

che. Wer sıch von der Kirche trennte, VOI -von der erwachenden selbständigen Sub-
jektivität des persönlichen Gewissens, lor auch den Rechtsschutz des Reiches.
das S1C. nıcht mehr außere AutorI1- Nun WAäT, noch ohne Änderung des gel-
aten gebunden weılß tenden Rechts iıne zweiıte Gruppe Von

Christen entstanden, die von der altenGleichzeitig T1 auch das Bekennt-
NS INn der formulierten Lechre Kirche nicht als rechtgläubig anerkannt
den Vordergrund DIe Reformatoren wurde. S1e esa aber eic 1ne sol-
sahen der hierarchischen Struktur che Macht daß SIC  h die bısherigen GE
derKirche NUr mehr e1in Gebilde mensch- setze nu  m mehr den Preis Auf-
lichen Rechts un: erachteten auch dıe lösung de Reiches durc.  unren ließen.
ungebrochene apostolische Sukzession Alle Versuche, die Einheit des Glaubens
des Bischofsamtes nicht mehr als not- wiederherzustellen, offensicht-
wendig. WIT die rechte Lehre 7U ıch Z7U Scheitern verurteilt. Es 1e€
wichtigsten, 30081 nıcht ZU NUr 106 Lösung: Das geltende Recht

muÄflste den veränderten Realitäten _-Kennzeichen der Kirche. Bisher wWar dıe
KEingliederung dıe hierarchısch SC- gepalst werden. So wurde zunächst
ordnete Gemeinschaft der katholischen Augsburger Religionsirıeden VOonl 1555
Kirche etztes un: sicherstes Zeichen das Luthertum der Augsburger Konfes-

S1O0ON reichsrechtlich anerkannt Kın Jahr-der Zugehörigkeit inr Die Zugehö-
hundert später Westfälischen TIe-rıgkeit den reformatorischen Ge-

meinschaften jedoch entscheidet sıch den VOo  — 1643 wurde diese Anerkennung
der Zustimmung ZULC gleichen Tre auch auf die Reformierten ausgedehnt.
konkret der Annahme der ‚‚Confessio In Anlehnung dessen grundlegende
Augustana 9 N Bekenntnisformel Bekenntnisformel nennt der Augsburger
die VO  — den Iutherischen Ständen aut Religionsfrieden den Glauben die

religion”dem Reichstag VOoO ugsburg 1530 VOILI- „Augsburgische confessions
gelegt wurde un! dıe bis heute die maß- (Nr. Er spricht VOo  — den Ständen,
gebende Norm der Iutherischen TrTe die „der Augsburgischen eonfession VOCI-

bildet. wandt“® oder „der Augsburgı1-
I ies führt uns auf den folgenschwe- schen confession anhengig‘“ sınd (Nr. 11)

Von hler aus IST NUur mehr e1inren Wandel der auch dem Begrift „„Be-
kenntnis EeINeC NEUC Bedeutung geben hrıtt bis ZUTC Übertragung des Wortes
sollte. Der ugsburger Reichstag, der „Bekenntnis“ („Konfession””) VOoO  — der

Bekenntnisformel auf die Gemeinschaftursprünglich ZUT Versöhnung der SITEe1L-
dıe siıch dieses Bekenntniıs hält „Kon-tenden Parteien beitragen solite, besie-

gelte STa dessen die bıs heute noch fession“‘® iırd ZULE Bezeichnung
nıcht ehnobene Trennung Seitdem steht Glaubensgemeinschaft und ersetzt das
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Ks weılst darauf hin,alte Wort „Kirche stimmten Gelegenheiten verfaßte Zu-
dafß S1C  h die Glaubensgemein- sammenfassungen des aubensun SC- Y

schaften PIIMAar auf der Basıs Lehr- ben nıemals erschöpfend wieder, w as die
schrıft konstituieren, un da Nnu  — meh- Kirche un die Offenbarung ıst Der

Glaube der Kırche ıst umfassender als( e olcher ‚„Konfessionen‘” gibt, be-
deutet gleichzeitig 106 Relativierung alle dogmatischen Formeln, un dıe
des Kirchenbegri{ffs. Neben die alteKir- Kirche 1ST mehr als NUur ein abstraktes
che treten andere, VOTLr dem Staat gleich- Ger1ıppe VvVo Säatzen. Sie ist 1Ne6 eben-

dige, der Keiler der Sakramenteberechtigte un gleichrangıge „Konfes-
S10NEN einte un hierarchisch geordnete Ge-

])iese Ausweılıtung des Begrifis hat sıch meinschaft Der Buchstabe des Dogmas
wırd daher NUur innerhalb der Kircheaußerhalb des deutschen Sprachraums

nicht eigentlich eingebürgert. Als Be- recht verstanden NUuUr Vo  — dem, der nıcht
zeichnung NC Religionsgemeinschaft 198988 1  e  hre Lehre bejaht sondern ihr Le-

e1in VOo deutschenISt ‚„Konfession ben teilt Die überstarke Betonung der
ehre, wIie S1C nach der ReformationStaatskirchenrecht geschaffener un

der Hauptsache VOo ihm verwendeter allenthalben einsetzte, betrachtet 13808  >4

Begriff Er entstand den Glaubens- das formulierbare Glaubensgut während
doch dieKirche dıe übernatürliche Wirk-kämpfen des un: 17 Jahrhunderts
1C  el des es Christi 1sSt un nichtun spiegelt die Besonderheit der eut-

schen Reformationsgeschichte wıder. Er VOo  ; geschriebenen Verfassung,
ist deswegen Nur von hier aus verste- sondern VO'  S der Führung des Heiligen
hen Vom Wesen der Offenbarung undder Geistes eht In dem Augenblick da &

Kirche her esehen ann aber 1U mıt ihr Wesen Bekenntnisformel -
grofßenEinschränkungen bejaht werden, schöpfend aussprechen könnte, wäre

denn er ıst auch Vo  — en ragwürdig- 106 e1ihN irdische Organisation, nıcht
mehr das heilige olk des lJebendigenkeiten SEINET Entstehungszeit gezeichnet.
(Gottes. Deswegen ıst der Begriff ”Be"

DıixE (SRENZEN DES KONFESSIONSBEGRIFFS kenntnis*® keiner SEINET beiden -
sprünglichen Bedeutungsrichtungen CeC1IH

Seinem ortsinn nach bezieht sıch Synonym des Wortes ‚„Kirche”‘,
der Begriftf ‚„„‚Konfession” auf das Be- Noch CNn anderer TUn spricht SE-
kenntnis als Handeiln des einzelnen un: SCcH 1N€ allzu unbekümmerte Verwen-
auf das Bekenntnis als formulierte Lehre dung dieses Begriffs. Die Entstehungs-
der Kirche. In beiden Fällen bezeichnet geschichte des Wortes ‚„Konfession ıst

38005 wichtige aber nicht die wesent- die Entstehungsgeschichte der Vielzahl
konkurrierender Gemeinschaiften NNeTI-ichste Seite der Kirche. Denn dıe Kirche
halb der Christenheit 1ST eınWIT nıcht durch die freie Entscheidung

der einzelnen konstitulert sondern wurde Symbol €n Prozesses, der mıt der Ein-
Vo  — zott gegründet )as Bekenntnis ist eıt der Kirche auch die Überzeugung
NUur Cdıe Eingliederung dıe schon VOL VOo Absolutheitsanspruch der anrnel

überhaupt schwiınden jeß Im Jahr-un unabhängig VOo  b diesem Bekenntnis
bestehende Kirche. Der Begrift „BB- hundert wäaren noch alle Parteien VO:

kenntnis‘‘ betont das 11N€ un vernach- Wissen darum erfüllt da NUur ine

lässigt das andere. Kr stellt das dar - Wahrheit un nıcht mehrere geben
der Gläubige verpfichtet un erutfen könne, da a1s0 19838  — 1NEe der jetz ent-

ıst sagt aber N15 über das Wesen der stehenden Gemeinschaften die wahre
Kirche Jesu Christi SeEeIN könne un nichtGemeinschaft dıe das Bekenntnis ent-
alle Zusahlmen. Aber nachdem Inan S1C.gegennımm

Auch Sınn Bekenntnisformel einmal miıt der Vielzahl der Konfessio-
trıfft NUr einen 'Teil des Wesens der ne  > abgefunden hatte un STa nach der
Kıirche. Die formulierten Bekenntnisse Einheit Zentralsten, Menschen

sich überhaupt CINISCH können, LU mehrsınd NULr nachträgliche, bel De-
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nach einem äußerlich friedlichen 7al sıe autf die Stufe einer von vielen Reli-
sammenleben suchte, griff der Zwiespalf gionsgemeinschaften herab Es spricht
des aubens bald auf alle anderen (56+ VOo  ; der Kırche, als ob S16 nicht von ott
biete des menschlichen ! ebens und Den- gegründet, sondern ıne Urganisation
kens über. Die bald aufkommende Meil- irdischer Herkunfft are. Ks wird des-
NUunNngS, 65 E1 eıne sıchere un allgemeın- WESCH 1m offiziellen Sprachgehrauch

der katholischen Kirche weder für diegültige Erkenntnis de etzten Wahrheit
Sar nıcht möglıich, ıst HUr 3081 geradlini- katholische Kırche selbst noch für die

anderen christlichen GemeinschaftenSCS Weiterschreiten auftf dem Weg, der
damals hbegonnen hat er Augsburger verwandt. Christus hat nicht ‚„„‚Kon{fes-
Religionsfrieden laubte mıiıft der An- s1onen””, sondern die Kirche gegründet.
erkennung einer ‚„Konfession‘‘ nehen der (3anz anders ist dort, WO der Kon-
alten Kirche dıe Entwicklung aufhalten fessionsbegriff entstand: Im Bereich des

können. Aber dıe Kräfte, die sich In modernen Staates hat Sınn und O —-
jener ersten JIrennung manıfestierten. rechtigung Er ıst zeine religlöse, aber

VO  en einer ungeheuren geschicht- ine staatsrechtliche un sozlologische
hliıchen Mächtigkeıt. Von der Mitte des KategorIie. Der Staat kann und dart auch
Religiösen UK erfaßten S1e In einem 11LUHN Sar nıcht arüber urteilen, velche der
nicht mehr hemmenden Lauf das vielen ‚„„‚Konfessionen”” die wahre Kirche
am Gefüge der geistigen Welt des ıst Vor ıhm sınd S1IE tatsäc  1G gleich-
Abendlandes, ıs jener verwirrenden berechtigte un gleichrangige Größen
Vielfalt der Meinungen un Ansıchten, es Bestreben, iıne Konfession 1mMm
In der die Verständigungsmög- staatliıch-bürgerlichen Bereich bsolut
1C'  el schwinden TO seizen wvollen das also, wa Han

I)ie Bezeichnung der Kirche als einer .„Konfessionalismus”“ nennt 15 mıiıt
‚„Konfession" ıst schon iıne erste Frucht eC VCI'WBI‘f€II. Solche Bestrebun-
der geıstigen Kräfte, VOoO denen dıese SCH übertragen den Absolutheitsanspruch
Kntwicklung g ıst. Wır reffen der Kırche auf dıe ene der Konfessio0-
hier auft 1nNe Relativierung des Kirchen- NEeN un wollen S1C 19808 als ‚„„‚Konfes-
egr1fis, die in den verschredenen „Kon- S10  C f}  E1 andere Konfessionen urch-
fessionen““ gleichberechtigte Ausprägun- setizen, STa dıe Mittel der ‚„Kirche‘,
SCH des über innen stehenden Christen- ämlich die K  ft des ‚aubens und der
iums sıeht un S1E als reiatıve Größen I u„ebe un des Waortes Gottes gebrau-
betrachtet, dıe jeweils 3838  ur ıne Seite des chen. Hıier, unter den „Konfessionen‘‘,
Christlichen repräsentieren un des- annn die einzige Korm des Miteinander-
WESCH cder Krgänzung anderer edurien existierens die eines friedlichen /Zusam-
Aber In Wahrheit ordert die KiInz1g- meniebens SeIN, ein Ziel, das schon
eıt Gottes un: seiner Uifenbarung cie dem Augsburger Keligionsfrieden VOL-

Kınzigkeit der Kırche Der eindeutige schwebte., ohne da{is hätte restlos
Stiftungswille Christi ist ine NOTLWEN- erreichen können.

Weil abher Christus e1dige olge seiner Sendung un: SeINES Kirche un
Wesens. Vor ott gibt nicht viele nicht viele Konfessionen gestiftet hat,

sollte 1a  — SIC. miıt der. Vielfailt der Kon-Konfessionen un ‚„Bekenntnisse“‘, de-
'Kır  —_ sıch oft widersprechende Überzeu- Tfessionen nı:emalis inden Das Waort
SUNSCH in gieicher Weise Recht he- „Konfession”” ıst eın mahnendes Heis
stünden. Vor ott gibt Aur die ine chen der Schuld, die olange nicht 5C-
Kırche, un neben ihr solche Gruppen, S 1St, qls WITLr noch diesen Begriff SO
dıe noch nicht oder nıch  + mehr vol- brauchen mMUussen. solite daher.,
len Wesen der Kırche Anteil haben unvermeidlich ist. ıne ständige Auf-
„Konfession““ ist also keine theologische forderung SeIN, über das irıiedliche T
Kategorie. Das Wort verfehlt das Kigent- sammenleben hinaus geme1ınsam nach
liche. das C geht Hq nımmt der der Wahrheit In der einen Kirche Z

suqhen. 0 fgagg Seibel S,}Kırche eın Stück ihrerl seibst un eiZ
252


